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Zweckverband Sportanlage Dürrbach
Genehm igung Statutenrevision
Antrag und Weisung an den Gemeinderat

Ausgangslage

Die Politischen Gemeinden Dübendorf und Wangen-Brüttisellen bilden unter dem Namen "Zweckver-
band Sportanlage Dürrbach" einen Zweckverband gemäss $ 73 des Gemeindegesetzes (GG) mit Sitz
in Dübendorf.

Das neue Gemeindegesetz, das auf den 1. Januar 2018 in Kraft trat, verlangt von allen Zweckver-
bänden die Einführung eines eigenen Haushaltes. Die Einführung eines eigenen Haushalts bedeutet,
die Verbands- und Gemeindehaushalte zu entflechten. Dazu ist eine Revision der Statuten notwen-
dig.

Die Revision gilt als Totalrevision und muss gemäss S 79 GG von den Stimmberechtigten beider be-
teiligten an der Urne beschlossen werden. Danach muss die Rechtskraft dieser Urnenbeschlüsse und
in der Folge die Genehmigung der Statuten durch den Regierungsrat (Behandlungsdauer zwei bis
drei Monate) abgewartet werden. Ein unterjähriges lnkrafttreten der Statuten ist aufgrund der zwin-
gend gleichzeitigen Einführung des eigenen Haushalts nicht zulässig.

Diese Statutenrevision bildet unter anderem auch die Grundlage für die Umsetzung des Bauvorha-
bens "Sportzentrum Zürich" in der Sportanlage Dürrbach. Ziel ist es, die beiden Urnenabstimmungen
im 1. Halbjahr 2021 zeitgleich durchzuführen. Unter Berücksichtigung dessen, scheint die lnkraftset-
zung der neuen Statuten per 1. Januar 2022 angezeigt.

Erwägungen

We se ntl iche Statute nänderu nqe n

Die wesentlichste Neuerung in vorliegendem Zusammenhang ist die Einführung eines eigenen Haus-
halts bei allen Zweckverbänden. Das Gemeindeamt hat zudem Musterstatuten erarbeitet, welche die
Anforderungen des übergeordneten Rechts umsetzen. Die revidierten Statuten des Zweckverbands
Sportanlage Dürrbach orientieren sich vollumfänglich an diesen Musterstatuten. Auch wurden die
revidierten Statuten einer Vorprüfung durch das Gemeindeamt unterzogen. ln der vorliegenden Fas-
sung, welche sämtliche Empfehlungen des Gemeindeamtes berücksichtigt, ist daher davon auszuge-
hen, dass die Verbandsstatuten vom Regierungsrat genehmigt werden.

Nachstehend wird davon abgesehen, sämtliche Artikel der revidierten Zweckverbandsstatuten zu
erläutern. Die meisten Anderungen betreffen Aktualisierungen und Anpassungen aufgrund der Vor-
gaben des neuen Gemeindegesetzes. Es kann dazu auf die Kommentierungen in den Musterstatuten
des Gemeindeamtes bei den Auflageakten des Gemeindeamtes verwiesen werden. Speziell hinzu-
weisen ist hingegen auf die Bestimmungen in den Statuten, welche die Grundlage für die Betriebsfüh-
rung der Sportanlage Dürrbach durch die Sportzentrum Dürrbach AG bilden:

Bemerkungen zu Art. 2 Zweck und Ausgliederung der Betriebsführung

Der Zweckverband bezweckt unverändert die Sicherstellung des Betriebs verschiedener Sportanla-
gen im Gebiet ,,Wechselwisen". Die zivilrechtlichen Bau- und Nutzungsrechte des Zweckverbandes
an den Sportanlagen richten sich nach dem für die betreffenden Grundstücke abgeschlossenen Bau-
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rechtsvertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft als Grundeigentümerin und dem
Zweckverband als Baurechtsberechtigtem (Art. 2 Abs. 1 revidierte Statuten).

ln Abs. 2 von Art. 2 der revidierten Statuten wird nunmehr ausdrücklich verankert, dass der Zweck-
verband die Betriebsführung für die Sportanlage auf eine Aktiengesellschaft, an der er selber nicht
beteiligt ist, überträgt. Diese Aktiengesellschaft wird verpflichtet, den Betrieb und die Verwaltung der
Sportanlage gegen einen jährlichen Betriebsbeitrag wahrzunehmen. Die Aufsicht über die recht- und
zweckmässige Aufgabenerfüllung verbleibt beim Zweckverband. Die Einzelheiten der Übertragung
der Betriebsführung für die Sportanlage beschliesst der Zweckverband in einer separaten Leistungs-
vereinbarung mit der Aktiengesellschaft (Art. 2 Abs. 3 revidierte Statuten).

Die Ausgliederung der Betriebsführung für die Sportanlage Dürrbach beruht damit auf einer eindeuti-
gen Rechtsgrundlage in den Verbandsstatuten. Durch die Regelung der Einzelheiten der Betriebsfüh-
rung in einer separaten Leistungsvereinbarung wird zudem sichergestellt, dass das Verhältnis zwi-
schen dem Zweckverband und den Trägergemeinden gegenüber der Sportzentrum Dürrbach AG als
zukünftige Betreiberin der Sportanlage Dürrbach flexibel den Bedürfnissen angepasst werden kann.
Aufgrund der in der Leistungsvereinbarung vorgesehenen jährlichen Betriebsbeiträge an die Sport-
zentrum Dürrbach AG (hinten Ziffer 4.2) bedarf diese Vereinbarung der Genehmigung der Stimmbe-
rechtigten des Zweckverbands.

Bemerkungen zu Art. 12 Zuständigkeit und Art. 14 Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Ver-
bandsgemeinden

Die Zuständigkeiten der Stimmberechtigten des Zweckverbands gemäss den Verbandsstatuten blei-
ben unverändert (vgl. Arl. 12 revidierte Statuten). Die Stimmberechtigten des Zweckverbandes be-
schliessen zudem neu an der Urne über die Anderung der Statuten, die Kündigung der Mitgliedschaft
beim Zweckverband und die Auflösung des Zweckverbands (vgl. Art.'14 revidierte Statuten). Das
Erfordernis dieser Urnenabstimmungen ist eine Vorgabe des neuen Gemeindegesetzes.

Die Stimmberechtigten des Zweckverbands haben neue einmalige Ausgaben für einen bestimmten
Zweck von mehr als Fr. 1'500'000.- und neue jährlich wiederkehrende Ausgaben für einen bestimm-
ten Zweck von mehr als Fr. 300'000 zu genehmigen. Aufgrund der in der Leistungsvereinbarung vor-
gesehenen jährlichen Betriebsbeiträge an die Sportzentrum Dürrbach AG (hinten Ziffer 4.2) bedarf
diese Vereinbarung der Genehmigung der Stimmberechtigten des Zweckverbands.

Bemerkungen zu Art. 15 Aufgaben und Kompetenzen der Gemeindevorstände der Verbandsgemein-
den

Die Kompetenz der Gemeindevorstände zur Festlegung der Gebühren für die Dienstleistungen und
lnanspruchnahme der Einrichtungen sowie zur Genehmigung von Benützungsvereinbarungen (vgl.
ArI. 17 Ziff. 6 und 7 bisherige Statuten) fällt weg. Diese Befugnis wird dem Verbandsvorstand über-
tragen (vgl. Art. 20 Abs. 1 Zitf . 6 und 7 revidierte Statuten).

Neu ist zudem die Finanzkompetenz für die Beschlussfassung über die Veräusserung von Liegen-
schaften des Finanzvermögens und über lnvestitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens in
den Statuten festzulegen (vgl. Art. 15 Zifl.2 und 3 revidierte Statuten).

Bemerkungen zu Art. 20 Allgemeine Befugnisse des Verbandsvorstands

Der Verbandsvorstand ist namentlich zuständig für die Festsetzung der Gebühren für Dienstleistun-
gen und lnanspruchnahme der Einrichtungen des Zweckverbands nach Massgabe des Gebührenreg-
lements der Sitzgemeinde (Art. 20 Abs. 1 Zitf . 6 revidierte Statuten). Ebenso ist der Verbandsvor-
stand zuständig für die Genehmigung von Benutzungsvereinbarungen (Art. 20 Abs. 1 Ztff .7 revidierte
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Statuten. Nach bisherigem Recht waren hierfür die Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden
zuständig (vgl. Art. 17 Zitf .6 und 7 bisherige Statuten).

Bemerkungen zu Art. 35 Finanzierung der Betriebskosten

Der Kostenverteiler für die nicht durch Einnahmen gedeckte Betriebskosten des Zweckverbandes
durch die Trägergemeinden bleibt unverändert.

Bemerkungen zu Art. 36 Finanzierung der lnvestitionen

Der Zweckverband ist nach neuem Recht vermögensfähig. Er kann daher seine lnvestitionen auch
über Darlehen der Verbandsgemeinden oder Dritter finanzieren. Die Bestimmung zur Leistung ge-
meinsamer Darlehen durch die Verbandsgemeinden entspricht der Mustervorlage des Gemeindeam-
tes.

Bemerkungen zu Art. 37 Beteiligungs- und Eigentumsverhältnisse und Art. 43 Umwandlung der ln-
vestitionsbeiträge

Da der Zweckverband vermögensfähig ist, bestimmen sich die Beteiligungs- und Eigentumsverhält-
nisse der Verbandsgemeinden aufgrund der in den Zweckverband eingebrachten Werte. Die bisheri-
gen lnvestitionsbeiträge sind entsprechend nach Massgabe von Art. 43 revidierte Statuten umzuwan-
deln. Die Vermögenswerte des Zweckverbandes wurden bislang in den Rechnungen der Verbands-
gemeinden geführt. Dieses Vorgehen entspricht der Mustervorlage des Gemeindeamtes.

Für detaillierte Angaben zu den totalrevidierten Verbandsstatuten wird auf die Synopse bei den Auf-
lageakten verwiesen.

Drinqlichkeit

Die zeitliche Gebundenheit des Geschäfts ist einerseits durch die kantonalen Vorgaben gegeben,
wonach die Statuten aller Zweckverbände gestützt auf das per 1. Januar 2018 in Kraft gesetzte neue
Gemeindegesetz bis spätestens 1. Januar 2O22tolalrevidiert sein müssen. Andererseits besteht eine
Verbindung zum Geschäft "Sportzentrum Zürich", da in den neuen Zweckverbandsstatuten die Mög-
lichkeit vorgesehen ist, dass die Betriebsführung der Sportanlage Dürrbach an eine Aktiengesell-
schaft übertragen werden kann, an der er selber nicht beteiligt ist.

Antraq Betriebskommission Zweckverband Sportanlage Dürrbach

Mit Zirkularbeschluss 20 vom 17. Juni 2020 hal die Betriebskommission des Zweckverbandes Sport
anlage Dürrbach den totalrevidierten Verbandsstatuten (Version vom 15. Juni 2020)zugestimmt und
den Verbandsgemeinden beantragt, diese im Rahmen der Urnenabstimmung zum Projekt Sportzent-
rum Zürich der Urnenabstimmung zum Entscheid vorzulegen.
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Beschluss

1. Dem Gemeinderat wird beantragt, den vorliegenden totalrevidierten Statuten des Zweckver-
bandes Sportanlage Dürrbach zuhanden der Urnenabstimmung zuzustimmen.

2. Die Weisung Nr. 50/2020 wird genehmigt.

M itteilung durch Protokol lauszug

Gemeinderat durch Weisung
Stadtpräsident
Sicherheitsvorstand
Stadtschreiber (Anordnung Urnenabstimmung)
Sekretariat Zweckverband Betriebskommission Sportanlage Dürrbach
Akten

Stad t Dübe dorf

tL
Andr6 I Martin Kunz

StadtschreiberStadtpräsident
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